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Stadtentwicklung und Umwelt (6)

Beratungsfolge und Sitzungstermine
N 15.04.2021 Stadtentwicklungs-, Biospharen-, Umwelt- und
Demographieausschuss

Auftragsvergabe forderrechtliche Schlussabrechnung
Sanierungsgebiet St. Ingbert Mitte

Die Verwaltung wird beauftragt, zur Erstellung des férderrechtlichen Abschlusses des
Sanierungsgebietes St. Ingbert Mitte im Rahmen des Stadtebauférderprogrammes
Stadtebauliche Sanierungs- und EntwicklungsmalBnahmen (S+E) ein geeignetes
Fachburo mit der Bearbeitung zu beauftragen.




Erlauterungen
Auftragsvergabe forderrechtliche Schlussabrechnung Sanierungsgebiet St.
Ingbert Mitte

Die Stadt St. Ingbert ist seit 1981 in das Forderprogramm S+E (Stadtebauliche
Sanierungs- und Entwicklungsmaflinahmen) aufgenommen und wurde von Bund und
Land durch Férdermittel von rund 3,6 Mio € bezuschusst.

Durch den Stadtratsbeschluss im Jahr 1981 wurde das "Sanierungsgebiet Innenstadt
von St. Ingbert" formlich festgelegt. In der Folge wurde der raumliche
Geltungsbereich im Rahmen zweier Stadtratsbeschlisse im Jahr 1984 und 1994
erweitert. Das Gebiet hat heute eine GréRe von ca. 7,33 ha und umfasst im
Wesentlichen die innerstadtischen Bereiche im engeren und teilweise erweiterten
Umfeld der KaiserstraRe und Teile der Poststralde. Die genaue Abgrenzung des
jetzigen Umfangs ist der Plandarstellung in Abb. 1 zu entnehmen.

Das Forderprogramm wurde 2012 geschlossen, eine Forderung von neuen
Malinahmen konnte danach nicht mehr erfolgen, lediglich eine Abarbeitung der noch
laufenden MalRnahmen. In St. Ingbert war die Sanierung seinerzeit im Wesentlichen
abgeschlossen.

Nun drangt der Bund darauf, die Mallhahmen letztendlich abzurechnen. Mit dem
Fordermittelgeber, dem Ministerium fur Inneres, Bauen und Sport (MfIbS), ist die
GesamtmalRnahme bis zum 31.12.2021 schlusszurechnen. Im Rahmen dieses
forderrechtlichen Abschlusses ist eine Kosten-Finanzierungsubersicht aufzustellen.
Hierfir  sind alle  sanierungsbedingten Einnahmen und Ausgaben
zusammenzustellen. Der Grundstlicksverkehr ist abzubilden und ein Schlussbericht
zu verfassen.

Da es sich bei der Ausarbeitung der Schlussabrechnung um ein foérderrechtlich
spezifisches Fachgebiet handelt, soll hierzu ein geeignetes Biro beauftragt werden.
Insbesondere aufgrund der zeitlichen Dringlichkeit ist die Beauftragung eines Blros
mit Erfahrung in der Schlussabrechnung erforderlich.

Hierfir wurden folgende Fachblros um die Abgabe eines Honorarangebotes
gebeten.

1.DSK GmbH, Wiesbaden XXXXXXXXXX € brutto
2.GIU mbH, Saarbriicken XXXXXXXXXX € brutto
3. Kommunalentwicklung Kempf, Blieskastel XXXXXXXXXX €

Die interne Kostenschatzung wird auf einen Betrag von ca. 30.000 € netto kalkuliert.



Abb. 1: Abgrenzung Sanierungsgebiet (inkl. der Erweiterungen) und Verortung der
Malnahmen

Finanzielle Auswirkungen:

Die Kosten sind im Haushalt 2021/22 nicht aufgefuhrt, sind aber im Deckungskreis
des Geschéaftsbereichs 6 Stadtentwicklung und Bauen vorhanden. Auf der
Buchungsstelle 5.1.10.02.552500 - Aufwendungen fir Sachverstandigen-,
Gerichtskosten und ahnliche Ausgaben - stehen noch ausreichend Mittel zur
Verfugung.



	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Anlage

